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Stipendien für Studierende 
der Juristischen Fakultät 2025 

 
Es wird auf folgende Stipendien für Studierende und Doktorandinnen/Doktoranden hingewiesen: 
 
Stiftung:  Obermayer-Stiftung 
Summe:  440 Euro 
Voraussetzung: bedürftige und würdige Studierende der Rechtswissenschaft. 
 
Stiftung:  Kuhn-Stiftung 
Summe:  550 Euro 
Voraussetzung: bedürftige und sittlich einwandfreie Studierende katholischer Konfession, ab 2. Semester 
 
Stiftung:  Rechtsanwalt Göhring-Stiftung 
Summe:  530 Euro 
Voraussetzung: in Baden geborene, talentierte und fleißige Studierende 
 
Stiftung:  Theodor Mommsen-Stiftung 
Summe:  maximal 9.082,50 Euro 
Voraussetzung: Förderberechtigt sind Studierende, Doktorandinnen und Doktoranden sowie 
Habilitandinnen und Habilitanden der Juristischen Fakultät. Es können Einzel- und Gruppenprojekte mit Bezug 
auf die deutsche Geschichte, insbesondere die Einheit Deutschlands sowie den Prozess der europäischen 
Integration und die Rechtsentwicklung in Deutschland gefördert werden. Förderungsfähig sind: 
• Fahrtkosten zu Seminaren und Exkursionen nach Berlin 
• Forschungsreisen zu den Niederlassungen des Bundesarchivs 
• Forschungsprojekte inkl. Publikationskosten 
 
Es handelt sich um Einmalzahlungen, nicht um monatliche Unterstützungen! Eine Teilung auf mehrere 
Stipendiaten ist möglich. Es wird darum gebeten, Bewerbungen (Unterlagen: Anschreiben, kurzer Lebenslauf, in 
einfacher Kopie: Abiturzeugnisse, kein Transcript – hierüber verfügt das Prüfungsamt selbst) unter Angabe von 
Adresse und Bankverbindung dem Prüfungsamt per E-Mail an: 
 

leiter.pruefungsamt@jurs.uni-heidelberg.de  
 
bis zum 14. November 2025 zukommen zu lassen. Bei der Frage der Bedürftigkeit können in einfacher Kopie 
Bescheinigungen über BAFöG oder Wohngeld vorgelegt oder Angaben zu Beruf und Verdienstsituation der Eltern 
gemacht werden. Die Würdigkeit kann z. B. durch Nachweis sozialen oder karitativen Engagements dargestellt 
werden. 
 
Weitere Informationen zu den Stipendien stehen nicht zur Verfügung. Wir bitten darum, von Nachfragen 
hinsichtlich Inhalt und Form der Bewerbung Abstand zu nehmen. 
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